
Sicherheitsbeauftragte*r  –  Was  bedeutet  dieses  Amt  in  einem  Kinderladen  und 
welche Aufgaben beinhaltet es?
Das  Amt  des/der  Sicherheitsbeauftragten  ist  in  der  Organisationsstruktur  der  meisten  Kinderläden 
vorgesehen  und  personell  auch besetzt.  In  dieses Amt werden  entweder Eltern oder Mitarbeiter*innen 
berufen. Oft wird dieser Aufgabenbereich z.B. auch dem "Hausmeister- oder Reparatur-Amt“ zugeordnet.

Welche Aufgaben kommen auf die/den Amtsinhaber*in zu? Ist es sinnvoll, eher Eltern oder jemanden aus  
dem  Mitarbeiter*innen-Team  für  das  Amt  zu  beauftragen?  Trägt  die/der  Sicherheitsbeauftragte 
Verantwortung,  wenn  etwas  passiert?  Was  für  eine  Bedeutung  wird  generell  dem  Amt  des/der 
Sicherheitsbeauftragten  für  den  Betrieb  eines  Kinderladens  seitens  der  Berufsgenossenschaften  und 
Unfallkassen  zugeschrieben?  Auf  welchen  Rechtsgrundlagen  beruht  die  Tätigkeit  des/der  Sicher-
heitsbeauftragten?

Manche dieser Fragen haben sich vielleicht schon diejenigen gestellt, die Sicherheitsbeauftragte sind oder 
als solche noch berufen werden sollen! Aber auch für Vorstände können diese wichtigen Fragestellungen 
von Bedeutung sein, die in ihrer Kinderladen-Organisation die/den Sicherheitsbeauftragten noch einführen 
wollen. 

In diesem Seminar sollen Antworten auf die angesprochenen Themen gegeben werden.

Fortbildung Nr. 08

Zielgruppe
pädagogische Fachkräfte und Eltern aus 
Kindertagesstätten

Termin Montag, 24. August 2026
17.00 - 21.00 Uhr

Ort Kinderladen-Initiative Hannover e.V.
Goseriede 13, 30159 Hannover

Teilnehmer*innen 8-25

Referent*in Heiko Viefhaus-Behr (Sicherheitsbeauftragter)

Veranstaltungsleitung Ute Küßner, Kathy Wenzel

Kosten 50,00 € für Mitglieder
65,00 € für Nichtmitglieder

Anmeldeschluss 24. Juli 2026


